
23 Entschließung A.824(19) 

(angenommen am 23. November 1995) 

Leistungsanforderungen für Fahrtmeß
anlagen 

Die Versammlung, 

gestützt auf Artikel 15(j) des Übereinkommens über 
die Internationale Seeschiffahrts-Organisation hinsichtlich 
der Aufgaben der Versammlung in bezug auf Vorschrif
ten und Richtlinien für die Sicherheit auf See, 

ebenfalls gestützt auf die Bestimmungen von Regel 
V/12 des Internationalen Übereinkommens von 197 4 zum 
Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS), 

weiterhin gestützt auf Entschließung A.478(XII), mit 
der sie Leistungsanforderungen für Fahrtmeßanlagen an
genommen hat, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, den technischen 
Fortschritt zu berücksichtigen, und der Tatsache, daß 
Fahrtmeßanlagen häufig über Schnittstellen wichtige Da
ten in ARPA, Radar, elektronische Seekarten, Informati
onssysteme und andere Navigationsanlagen eingeben, 

nach Prüfung der Empfehlung des Schiffssicherheits
ausschusses auf seiner 64. Sitzung, 

1. nimmt die Empfehlung über Leistungsanforde
rungen für Fahrtmeßanlagen gemäß dem An
hang zu dieser Entschließung an,

2. empfiehlt den Regierungen, sicherzustellen, daß

(a) Anlagen, die am 1. Januar 1997 oder da
nach eingebaut werden, mindestens den
Leistungsanforderungen gemäß dem An
hang zu dieser Entschließung entsprechen,

(b) Anlagen, die vor dem 1. Januar 1997 ein
gebaut werden, mindestens den Leistungs
anforderungen gemäß der Entschließung
A.478(XII) entsprechen,

3. fordert den Schiffssicherheitsausschuß auf, die
se Leistungsanforderungen ständig zu überprü
fen und, wenn erforderlich, Änderungen dazu
zu verabschieden.
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-Anhang-

Empfehlung für Leistungsanforderungen 
für Fahrtmeßanlagen 

1 Einleitung 

1.1 Fahrtmeßanlagen sind allgemein für die Verwen
dung in der Navigation und bei Schiffsmanövern 
vorgesehen. Obwohl die Lieferung der Information 
über den zurückgelegten Weg und die Voraus
geschwindigkeit des Schiffes durch das Wasser oder 
über Grund die Mindestanforderung ist, dürfen zu
sätzlich auch Informationen über andere Bewe
gungsrichtungen des Schiffes als der Vorausrichtung 
zur Verfügung gestellt werden. Die Anlage soll bei 
Vorausgeschwindigkeiten bis zur Höchstgeschwin
digkeit des Schiffes und bei Wassertiefen unter dem 
Kiel von mehr als 3 m in vollem Umfang den Lei
stungsanforderungen entsprechen. 

1.2 In Ergänzung zu den allgemeinen Leistungsanfor
derungen der Entschließung A.694(17) sollen Fahrt
meßanlagen mindestens den folgenden Leistungs
anforderungen entsprechen. 

2 Darstellungsarten 

2.1 Die Geschwindigkeitsinformation kann entweder in 
analoger oder in digitaler Form dargestellt werden. 
Wenn die digitale Darstellungsart gewählt ist, soll 
die Mindestauflösung 0, 1 Knoten sein. Analogan
zeigen sollen mindestens eine Teilung in 0,5-Kno
ten-Schritten und Bezifferungen mindestens in 
5-Knoten-Schritten besitzen. Wenn die Geschwin
digkeit in einer anderen Richtung als der Voraus
richtung dargestellt werden kann, soll diese Bewe
gungsrichtung eindeutig angezeigt werden.

2.2 Der zurückgelegte Weg soll in digitaler Form ange
zeigt werden. Die Anzeige soll mindestens den Be
reich von O bis 9999,9 Seemeilen abdecken und die 
Schrittwe.ite soll o, 1 Seemeilen nicht überschreiten. 
Wenn durchführbar soll eine Vorrichtung zum Zu
rücksetzen auf die Nullanzeige vorhanden sein. 

2.3 Die Anzeige soll bei Tag und bei Nacht leicht ab
lesbar sein. 

2.4 Es soll die Möglichkeit vorhanden sein, die Informa
tion über die zurückgelegte Wegstrecke in andere 
Anlagen der Schiffsausrüstung einzuspeisen. In die
sem Fall 

.1 soll bei Verwendung von Kontaktschluß nur die 
Vorausgeschwindigkeit dargestellt werden. Die 
Information soll in Form eines Kontaktschlusses 
(oder eines Äquivalents dazu) für einen zurück
gelegten Weg von 0,005 Seemeilen übertragen 
werden; und 

.2 wenn eine serielle Schnittstelle vorgesehen ist, 
soll die Information über alle Parameter hinsicht
lich Geschwindigkeit und zurückgelegter Weg
strecke, einschließlich der Richtung, in Form 
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